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ist nimt "extant in Jerusalem" (S. 95), sondern dort ausgestellt, überliefert aber 
im Deutsmordensmartular in Merseburg; den Ritterdienst aus Röhrimt Nr. 608 
muß Josce.lin nimt nur zu Lebzeiten Philipps des Roten leisten (S. 100), sondern 
solange Wle er, aum nam Phitipps Tod, dessen ihm als Simerheit für ein Dar­
lehen verpfändetes Geldlehen besitzt, und nimt Joscelin hat ein Remt, nam 
Philipps Tod das Darlehen vom König zu verlangen, sondern umgekehrt darf 
dieser dann Joscelin auszahlen, muß aber nimt, sondern kann ihm das Geld­
lehen gegen den Ritterdienst belassen; Casalien sind niemals Städte (so S. 101 
und oft); der König hatte Humfred IV. von Toron keineswegs die Zölle von 
Akkon zugewiesen (S. 102), sondern ein Geldlehen daraus; in Röhrimt Nr. 644 
geht es nimt um Honig, sondern um Zuckerrohrsaft (zucari mel); davon daß 
nam Joscelins Tod der König für die minderjährigen Tömter einen Vormund 
seiner Wahl bestellen darf (S. 144), steht nimts in Röhrimt Nr. 654, sondern 
gerade umgekehrt darf Joscelin einen Vormund seiner Wahl bestellen, also aum 
einen möglimerweise erbberemtigten, was normalerweise im Interesse des Mün­
dels verboten war; daß der nicht näher marakterisierte Joscelinus, zweitletzter ( !) 
Zeuge in einer Urkunde des Grafen von Tripolis für die Pisaner vom August 
1199 mit Joscelin 111. identism war, ist ausgesmlossen, da sim just die Pisaner 
seit 1187 erheblime Teile von Joscelins Herrsmaft hatten verleihen lassen. 

H.E.M. 

N. ] o r g a, Philippe de Mezieres 1327-1405 et la croisade au XIVe siede 
(Bibliotheque de l'Ecole des Hautes-Etudes 110) Paris 1896, Emile Bouillon, 
fotomemanismer Namdruck mit einem Vorwort von Michel B e r z a, London 
1973, Variorum Reprints, XIII u. XXXVI u. 557 S. - Auf diesen Namdruck 
der Standardbiographie des zypriotismen Kanzlers und unermüdlimen Kreuz­
zugspropagandisten Philippe de Mezieres aus der Feder des berühmten rumäni­
smen Polyhistors, dessen Darstellung nam einem Dreivierteljahrhundert nom 
kaum etwas von ihrer Bedeutung verloren hat, sei hier ausdrücklim aufmerksam 
gemamt. Das Vorwort Berzas hätte man besser als Nachwort gebramt; man 
hätte sim die Notwendigkeit eines weiteren vorangestellten Titelblattes erspart, 
auf dem man den Titel verkürzt hat, was alle Bibliothekare und Bibliographen 
zur Verzweiflung treiben wird, denn wer erwartet smon das wirklime Titel-
blatt nam S. XIII! H. E. M. 

Jean R ich a r d, La situation juridique de Famagouste dans le royaume des 
Lusignans, TipaKnKa Tou npwTou btEbvouc; Kunpo,.ortKoO auvEbp{ou 2 (1972) 
S. 221-229, analysiert die remtlime Sonderstellung der wimtigsten Handels­
stadt Zyperns im Spätmittelalter, die erst rein formal aus dem König­
reim Zypern ausgegliedert und dem Königreim Jerusalem fiktiv zu­
gesmlagen wurde, um dieses wenigstens in Form einer Exklave weiter­
zuführen (Krönung der zyprischen Könige in Famagusta zu Königen 
von Jerusalem, jerusalemitanisches Wappen auf den Siegeln der Zollbehörde 
und der Münze), was dann die faktisme Ausgliederung Famagustas 1374 er­
leimterte, das erst an das genuesisme Konsortium (mahona) von Zypern ver­
pfändet, 1384 aber gänzlim abgetreten wurde, um dann bis 1464 unter die 
Herrsmaft der genuesismen Bank von San Giorgio, später sehr bald unter 
venezianisme Kontrolle zu geraten. Selbst während des kurzen zyprismen 
Zwismenspiels zwismen genuesischer und venezianismer Herrsmaft wurden in 
der zyprismen Secrete die aus Famagusta bezüglimen Urkunden nicht franzö­
sism oder griemism, sondern italienism ausgefertigt. Es ist leimt verständlim, 
daß mit dieser remtlimen Sonderstellung die wirtsmaftlime Blüte eines Frei-
hafens einherging. H. E. M. 


